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Betriebssatzung 
für die Stadtentwässerung Wedel 

 
 
Aufgrund § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(Gemeindeordnung – GO -) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.57) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.06.2020 (GVOBl. Schl.-H. S.364) und § 6 und § 14 Absatz 5 Satz 2 und 3 der 
Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO) vom 
05.12.2017 (GVOBl. Schl.-H. S.558) wird nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Wedel vom 
24.09.2020 folgende Satzung erlassen: 
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§ 1 Name des Eigenbetriebes 
 
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Stadtentwässerung Wedel“. 

 
 

§ 2 Gegenstand des Eigenbetriebes 
 
(1) Die Stadtentwässerung Wedel ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Wedel ohne ei-

gene Rechtspersönlichkeit. 
 
(2) Die Stadtentwässerung Wedel hat die Aufgabe, die unschädliche Entsorgung des Abwassers zu 

gewährleisten. Der Aufgabenumfang wird durch die Abwassersatzung geregelt. 
 
(3) Die Stadtentwässerung Wedel kann alle ihren Betriebszweck fördernde Geschäfte betreiben. 
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(4) Die Stadt Wedel kann die Stadtentwässerung Wedel auch mit der Betriebsführung anderer, 
insbesondere technischer Betriebe der Stadt Wedel, beauftragen. 

 
 

§ 3 Stammkapital 
 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 770.000,00 €. 
 
 

§ 4 Werkleitung 
 
(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird eine Werkleitung bestellt. Die Werkleitung besteht aus 

einer Werkleiterin oder einem Werkleiter. Für die Werkleitung ist eine ständige Vertretung zu 
bestellen. 
 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der 
Werkleitung. Sie oder er regelt die Geschäftsverteilung innerhalb der Werkleitung. Im Übrigen 
bestimmt die Werkleitung die innere Organisation des Eigenbetriebes. 

 
 

§ 5 Aufgaben der Werkleitung 
 
(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigen-

betriebes, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder 
diese Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind. Sie ist für die wirtschaftliche und 
wettbewerbsgerechte Führung des Betriebs verantwortlich. 
 

(2) Die Werkleitung vollzieht die Beschlüsse des Rates, des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschus-
ses und die Entscheidungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in Angelegenheiten 
der Stadtentwässerung Wedel. 

 
(3) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der Wirtschaftsgrund-

sätze des § 107 GO zu führen. 
 
(4) Die laufende Betriebsführung obliegt der Werkleitung. Dazu gehören insbesondere 

 
a) die selbständige und verantwortliche Leitung des Eigenbetriebes, 
b) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und Beifügung der Anlagen gemäß § 12 EigVO, 
c) der Abschluss von Verträgen, soweit diese für die Stadt Wedel nicht von erheblicher Be-

deutung sind,  
d) die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gemäß § 24 EigVO, 
e) Entscheidungen über Mehrausgaben gemäß § 14 Absatz 5 EigVO bis zu einer Höhe von 

100.000 EUR und 
f) Entscheidungen über Stundungen, Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebes und Nieder-

schlagungen im Rahmen der Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, die 
Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Stadtentwässerung Wedel. 

 
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann die Zuständigkeit in Personalangelegenheiten 

auf die Werkleitung übertragen. 
 

(6) Die Werkleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Umwelt-, Bau- und 
Feuerwehrausschuss laufend über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zu un-
terrichten und auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus soll die Werkleitung die  
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Bürgermeisterin oder den Bürgermeister vierteljährlich, mindestens jedoch halbjährlich über 
die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der im Stellenplan enthaltenen Stellen sowie 
über die Abwicklung des Vermögensplanes unterrichten. Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehr-
ausschuss ist ebenfalls zu unterrichten.  
 

(7) Die Werkleitung ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet an den Sitzungen des Umwelt-, 
Bau- und Feuerwehrausschusses teilzunehmen. 

 
(8) Die Werkleitung hat der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und dem Umwelt-, Bau- und 

Feuerwehrausschuss den Entwurf des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses und die Zwi-
schenberichte zuzuleiten. 

 
(9) Für dringende Maßnahmen, die sofort ausgeführt werden müssen und für die der Rat oder der 

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss zuständig sind, hat die Werkleitung die Entscheidung 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einzuholen.  Die Gründe für die Eilentscheidung 
und die Art der Erledigung sind dem Rat oder dem Umwelt-, Bau-, und Feuerwehrausschuss 
unverzüglich mitzuteilen. Der Rat oder der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss kann die 
Eilentscheidung aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind.  

 
 

§ 6 Vertretung des Eigenbetriebes 
 
(1) Die Werkleitung vertritt die Stadt Wedel in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die der 

Entscheidung der Werkleitung unterliegen. 
 
(2) Erklärungen des Betriebes, durch die die Stadt Wedel verpflichtet werden soll und die nach 

Absatz 1 in die Zuständigkeit der Werkleitung fallen, bedürfen der Schriftform. Fällt die Ab-
gabe der Erklärungen nicht in die Zuständigkeit der Werkleitung, ist nach § 64 GO zu verfahren. 

 
(3) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung zu beauftra-

gen, soweit es sich um regelmäßig wiederkehrende Geschäfte der laufenden Betriebsführung 
handelt. 

 
(4) Die Werkleitung unterzeichnet unter dem Namen des Betriebes ohne Angabe eines Vertre-

tungsverhältnisses. Das gilt auch in den Fällen des Absatzes 2. Die von der Werkleitung mit 
ihrer Vertretung beauftragten Betriebsangehörigen unterzeichnen stets "im Auftrag". 
 

 
§ 7 Bestellung und Abberufung der Werkleitung 

 
(1) Die Werkleitung wird nach § 65 Absatz 1 Nr. 4 GO durch den Rat der Stadt Wedel bestellt 

und abberufen. 
 
(2) Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss ist vor der Bestellung oder der Abberufung zu 

informieren. 
 

 
§ 8 Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss 

 
(1) Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss ist der für die Stadtentwässerung Wedel zustän-

dige Ausschuss im Sinne von § 5 Absatz 2 EigVO. Seine Zusammensetzung wird durch die Haupt-
satzung bestimmt. Seine Zuständigkeiten bestimmen sich durch die Hauptsatzung in Verbin-
dung mit der Zuständigkeitsordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
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(2) Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss bereitet die Beschlüsse des Rates in Angelegen-
heiten der Stadtentwässerung Wedel vor. 
 

(3) Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss kann von der Werkleitung alle Auskünfte verlan-
gen, die für seine Beratung erforderlich sind; die Werkleitung soll ihn laufend über die wichti-
gen Angelegenheiten des Betriebes unterrichten. 
 

(4) Der Umwelt-, Bau–und Feuerwehrausschuss entscheidet über Mehrauszahlungen für Vorhaben 
nach § 14 Absatz 5 Satz 2 und 3 EigVO, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 100.000,00 EUR 
übersteigen und aus eigenen Mitteln des Betriebes gedeckt werden können. 

 
 

§ 9 Rechte und Aufgaben des Beteiligungsmanagements 
 
Das Beteiligungsmanagement darf, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, sich 
jederzeit über Angelegenheiten des Eigenbetriebes informieren, an den Sitzungen des Umwelt-, 
Bau- und Feuerwehrausschusses und des Rates teilnehmen und Unterlagen einsehen. 
 
 

§ 10 Aufgaben des Rates 
 
(1) Der Rat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebes, für die er gemäß § 27 Absatz 1 

und § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist, insbesondere über 
 

a) den Erlass der Betriebssatzung sowie der Beitrags- und der Gebührensatzung und der Ab-
wassersatzung, 

 
b) die Bestellung der Werkleitung, 

 
c) die wesentliche Aus- und Umgestaltung oder die Auflösung des Eigenbetriebes, 

 
d) den Abschluss von Verträgen, die für die Gemeinde von erheblicher finanzieller Bedeutung 

sind, soweit sie nicht zur laufenden Betriebsführung gehören oder die Betriebssatzung et-
was anderes bestimmt. 

 
 

§ 11 Aufgaben der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft alle anderen Personalentscheidungen im 
Rahmen der Stellenübersicht, soweit sie oder er die Befugnisse nicht auf die Werkleitung 
übertragen hat. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bestimmt den Umfang der Delegation von Aufga-

ben und Befugnissen auf die Werkleitung, wie z. B. die Befugnisse als Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter und Personalentscheidungen im Rahmen des genehmigten Stellenplanes 
unter Beachtung der wirtschaftlichen Verantwortung gemäß § 3 Absatz 1 EigVO, der bewegli-
chen Betriebsführung und der Flexibilität. 

 
 

§ 12 Organisation des Betriebes 
 
Die Werkleitung stellt in Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister einen Or-
ganisations- und Geschäftsverteilungsplan für den Betrieb der Stadtentwässerung Wedel auf. 
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§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Betriebssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Be-
triebssatzung vom 29.11.1999 mit den Änderungen der I. Nachtragssatzung vom 18.05.2001 und 
der II. Nachtragssatzung vom 28.02.2013 außer Kraft. 
 
 
 
 
Wedel, 06.10.2020   L.S.    Stadt Wedel 
         Der Bürgermeister 
         Niels Schmidt 


